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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
DIRECTTECH Global GmbH 
I. Geltung/ Angebote 
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) 
gelten für alle Verträge über Lieferungen und 
sonstige Leistungen unter Einschluss von 
Beratungen, Vorschlägen und sonstigen 
Nebenleistungen. Einkaufsbedingungen des 
Käufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn 
wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 
ausdrücklich widersprechen. Die AVB gelten nur, 
wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
2. Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten 
auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Käufer. 
3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
Änderungen dieser AVB bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftform. 
4. In Prospekten, Anzeigen, anderen Drucksachen 
und elektronischen Veröffentlichungen enthaltene 
Angebote sind – auch bezüglich der Preisangaben – 
freibleibend und unverbindlich.  
5. An speziell ausgearbeitete Angebote halten wir 
uns 10 Tage gebunden.  
6. Der Käufer ist 3 Wochen an ein von ihm 
unterbreitetes Angebot zum Abschluss eines 
Vertrages gebunden. Lehnen wir nicht binnen 3 
Wochen nach dem Angebot des Käufers die 
Annahme ab, so gilt die Annahme als erteilt. Der 
Käufer verzichtet auf den Zugang der 
Annahmeerklärung. Beim Verkauf vorrätiger Ware 
ist der Käufer 3 Tage an sein Angebot gebunden. 
7. Alle Angaben wie Maße, Gewichte, Abbildungen, 
Beschreibungen, Montageskizzen und Zeichnungen 
in Musterbüchern, Preislisten und sonstigen 
Drucksachen sind nur annähernd, jedoch 
bestmöglich ermittelt, für uns aber insoweit 
unverbindlich. Das gleiche gilt für Angaben der 
Werke. Modelle und Zeichnungen bleiben unser 
Eigentum. 
II. Preise 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk oder Lager 
zuzüglich Fracht, Mehrwertsteuer, Abgaben, Zölle, 
Frachten, Versicherungsprämien und anderer 
Fremdkosten. 
2. Erhöhen sich später als vier Wochen nach 
Vertragsschluss Abgaben, Zölle, Frachten, 
Versicherungsprämien oder andere Fremdkosten, 
die im vereinbarten Preis, abweichend von II. 1., 
enthalten sind, oder entstehen sie neu, sind wir im 
entsprechenden Umfang zu einer Preisänderung 
berechtigt. 
3. Wir behalten uns für noch nicht gelieferte 
Mengen eine Erhöhung des vereinbarten Preises 
vor, wenn aufgrund einer Änderung der Rohstoff- 
und /oder Wirtschaftslage Umstände eintreten, die 
die Herstellung und/oder den Einkauf des 
betreffenden Erzeugnisses wesentlich gegenüber 
dem Zeitpunkt der Preisvereinbarungen verteuern. 

In diesem Fall kann der Kunde binnen vier Wochen 
nach Mitteilung der Preiserhöhung die von ihr 
betroffenen Aufträge streichen.  
4. Zu einer Erhöhung des vereinbarten Preises sind 
wir ferner berechtigt, wenn nachträglich eine 
Lieferfristverlängerung aus einem der unter IV. 4. 
genannten Gründe erfolgt, das Material oder die 
Ausführung Änderungen erfahren, weil die uns vom 
Käufer überlassenen Unterlagen und/oder 
gegebenen Weisungen den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht entsprochen haben oder 
unvollständig waren oder uns die Angaben, die wir 
für die Ausführung der Bestellung benötigen, nicht 
rechtzeitig zugehen oder wenn sie der Käufer 
nachträglich im Einverständnis mit uns abändert 
und damit eine Verzögerung der Lieferung 
verursacht. 
III. Zahlung und Verrechnung 
1. Falls nichts Anderes vereinbart oder in unseren 
Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort 
nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig. Kosten 
des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer.  
2. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine 
Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur 
insoweit zu, wie seine Gegenansprüche 
unbestritten und/ oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 
3. Verspätet sich die Lieferung aus von uns nicht zu 
vertretenden Gründen, so wird der volle 
Rechnungsbetrag 14 Tage nach Meldung der 
Versandbereitschaft bzw. nach Versand ab Werk 
fällig. Der Käufer ist in diesen Fällen verpflichtet, 
auf unser Verlangen die Akkreditiv-Bedingungen 
entsprechend zu ändern. 
4. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei 
Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 8%-
Punkten über dem Basiszinssatz, es sei denn 
höhere Zinssätze sind vereinbart. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten. Gegenüber Kaufleuten bleibt 
unser Anspruch auf den kaufmännischen 
Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 
5. Der Käufer kommt spätestens 21 Tage nach 
Fälligkeit und Zugang der 
Rechnung/ Zahlungsaufstellung oder Empfang der 
Leistung in Verzug. 
6. Wir sind berechtigt, aufzurechnen mit 
sämtlichen Forderungen, die dem Käufer, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, gegen uns zustehen. 
Das gilt auch dann, wenn von einer Seite 
Barzahlung und von der anderen Zahlung in 
Wechseln oder anderen Leistungen 
erfüllungshalber vereinbart worden ist. 
Gegebenenfalls beziehen sich diese 
Vereinbarungen nur auf den Saldo. Sind die 
Forderungen verschieden fällig, so werden unsere 
Forderungen insoweit spätestens mit der 
Fälligkeit unserer Verbindlichkeit fällig und mit 
Wertstellung abgerechnet. 
7. Sofern uns Umstände bekannt werden, die nach 
unserem pflichtgemäßen Ermessen geeignet sind, 
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die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, sind 
wir berechtigt, ausstehende Lieferungen zu 
verweigern oder nur gegen Vorauszahlung oder 
Stellung von Sicherheiten auszuführen. Wir sind 
dann auch berechtigt, alle unverjährten 
Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu 
stellen. 
8. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur 
auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und 
setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen 
Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der 
Skontierung voraus. 
IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen 

und -termine 
1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem 
Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige 
oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns 
verschuldet. 
2. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. 
Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer 
Auftragsbestätigung und gelten nur unter der 
Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller 
Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger 
Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie 
z.B. Beibringung aller behördlichen 
Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und 
Garantien oder Leistung von Anzahlungen. 
3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -
terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk 
oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der 
Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die 
Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig 
abgesendet werden kann. 
4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die 
Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies 
gilt auch dann, wenn solche Ereignisse während 
eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der 
höheren Gewalt stehen währungs-, 
handelspolitische und sonstige hoheitliche 
Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht 
verschuldete Betriebsstörungen {z.B. Feuer, 
Maschinen- oder Walzenbruch, Rohstoff- oder 
Energiemangel), Behinderung der Verkehrswege, 
Verzögerung bei der Einfuhr-/ Zollabfertigung 
sowie alle sonstigen Umstände gleich, welche, ohne 
von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen. 
Dabei ist es unerheblich, ob diese Umstände bei 
uns, dem Lieferwerk oder einem Vorlieferanten 
eintreten. Wird aufgrund der vorgenannten 
Ereignisse die Ausführung des Vertrages für eine 
der Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere 
verzögert sich die Ausführung des Vertrages in 
wesentlichen Teilen um mehr als 4 Monate, so kann 
diese Partei die Aufhebung des Vertrages erklären. 
V. Eigentumsvorbehalt 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum 
(Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 

Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen 
Saldoforderungen, die uns im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt) 
und der Forderungen, die durch den 
Insolvenzverwalter einseitig im Wege der 
Erfüllungswahl begründet werden. Dies gilt auch 
für künftig entstehende und bedingte 
Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und 
auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete 
Forderungen geleistet werden. Dieser 
Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem 
Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch 
offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten 
Forderungen. 
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware 
erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 
BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und 
verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im 
Sinne der Nr. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und 
Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen 
Waren durch den Käufer steht uns das 
Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im 
Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen 
verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch 
Verbindung oder Vermischung, so überträgt der 
Käufer uns bereit jetzt die ihm zustehenden 
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der 
Sache im Umfang des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für 
uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als 
Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. 
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und solange er 
nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass 
die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. 
Nrn. 4 bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht 
berechtigt. 
4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware werden, zusammen mit sämtlichen 
Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung 
erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen 
in demselben Umfang zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom 
Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns 
verkauften Waren veräußert, so wird uns die 
Forderung aus der Weiterveräußerung im 
Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen 
verkauften Waren abgetreten.  Bei der 
Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns ein 
unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil 
abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer 
zur Erfüllung eines Werkvertrages verwendet, so 
wird die Forderung aus dem Werkvertrag in 
gleichem Umfang im Voraus an uns abgetreten. Wir 
nehmen die jeweilige Abtretung an. 
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der 
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Weiterveräußerung einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung erlischt im Falle unseres 
Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, 
Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem 
Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch 
machen, wenn nach Abschluss des Vertrages 
erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus 
diesem oder aus anderen Verträgen mit dem 
Käufer durch dessen mangelnde 
Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser 
Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine 
Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten und uns die zur Einziehung 
erforderlichen Unterlagen zu geben. 
6. Eine Abtretung von Forderungen aus der 
Weiterveräußerung ist unzulässig, es sei denn, es 
handelt sich um eine Abtretung im Wege des 
echten Factoring, die uns angezeigt wird und bei 
welcher der Factoring-Erlös den Wert unserer 
gesicherten Forderung übersteigt. Mit Gutschrift 
des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung 
sofort fällig. 
7. Von einer Pfändung oder sonstigen 
Beeinträchtigungen durch Dritte hat uns der 
Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer 
trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs 
oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware 
aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von 
Dritten ersetzt werden. 
8. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er 
einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen 
und zu diesem Zweck innerhalb der üblichen 
Betriebzeiten gegebenenfalls den Betrieb des 
Käufers zu betreten. Gleiches  gilt,  wenn  nach 
Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass 
unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus 
anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen 
mangelnde Leistungsfähigkeit gefährdet wird. 
Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben 
unberührt. 
9. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden 
Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
einschließlich Nebenforderungen (Zinsen; Kosten 
o.a.) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von 
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
VI. Güten, Maße und Gewichte 
Güten und Maße bestimmen sich nach den bei 
Vertragsschluss geltenden DIN-/EN-Normen bzw. 
Werkstoffblättern, mangels solcher nach 
Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, 
Werksnormen, Werkstoffblätter oder 
Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu Güten, 
Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine 
Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig 
Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen 
und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 
VII. Abnahmen 
1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur 

in dem Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort nach 
Meldung der Abnahmebereitschaft erfolgen. Die 
persönlichen Abnahmekosten trägt der Käufer, die 
sachlichen Abnahmekosten werden ihm nach 
unserer Preisliste oder der Preisliste des 
Lieferwerkes berechnet. 
2. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, sind 
wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu 
versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers 
zu lagern und ihm zu berechnen. 
VIII. Versand, Gefahrübergang, Verpackung, 

Teillieferungen 
1. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf 
dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen 
Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich oder 
wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf 
einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu 
liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der 
Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 
2. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur 
oder Frachtführer, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht 
die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme der 
Ware, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, 
auf den Käufer über. Für Versicherung sorgen wir 
nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Pflicht 
und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des 
Käufers. 
3. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost 
geschützt geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir 
verpackt. Für Verpackung, Schutz- und/ oder 
Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer 
Erfahrung auf Kosten des Käufers. Sie werden an 
unserem Lager zurückgenommen. Kosten des 
Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene 
Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht. 
4. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem 
Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- und 
Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge 
sind zulässig. 
IX. Haftung für Sachmängel 
1. Sachmängel der Ware sind unverzüglich, 
spätestens sieben Tage seit Ablieferung, 
schriftlich anzuzeigen. Sachmängel, die auch bei 
sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind - unter sofortiger 
Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung - 
unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor 
Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen 
Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. 
2. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme 
der Ware durch den Käufer ist die Rüge von 
Sachmängeln, die bei der vereinbarten Art der 
Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. 
3. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge 
können wir nach unserer Wahl den Mangel 
beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern 
(Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder 
Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer 
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den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und 
erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom 
Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht 
erheblich, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 
X. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und 
außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 
Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei 
Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung 
haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des 
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, 
beschränkt auf den bei Vertragsschluss 
voraussehbaren vertragstypischen Schaden. Keine 
Haftung besteht bei Mängeln aufgrund 
unfachmännischer oder unsachgemäßer 
Installation, unsachgemäßem Gebrauch, aufgrund 
von Fremdeingriffen sowie an leicht zerbrechlichen 
Bestandteilen (z. B. Glas, Kunststoff, 
Leuchtmitteln). Kein Sachmangel sind natürliche 
Verunreinigungen und Veränderungen in 
Naturprodukten (z. B. Marmor). 
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei 
schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche 
Vertragspflichten, soweit die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen 
zwingender Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, 
des Körpers und der Gesundheit und auch dann 
nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache 
arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit 
garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast 
bleiben hiervon unberührt. 
3. Abweichend von § 438 Abs 1 Nr 3 BGB beträgt 
die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus 
Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit der Abnahme.  
4. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein 
Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), 
beträgt die Verjährungsfrist gemäß der 
gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung 
(§ 438 Abs 1 Nr 2 BGB). Unberührt bleiben auch 
gesetzliche Sonderregelungen für dingliche 
Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs 1 Nr 1 
BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs 3 
BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei 
Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 
5. Die vorstehenden Verjährungsfristen des 
Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des 
Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 
im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 
Die Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall 
unberührt.  

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und 
anzuwendendes Recht 

Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, 
ist Erfüllungsort für unsere Lieferungen das 
Lieferwerk in Moers. Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten ist Moers, soweit rechtlich 
zulässig. Wir können den Käufer jedoch auch bei 
den Gerichten seines allgemeinen Gerichtsstandes 
verklagen. 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen 
das deutsche materielle Recht. Die Bestimmungen 
des Übereinkommens vom 11. April 1980 über 
Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG) finden keine Anwendung. 
XII. Ausfuhr in EU-Mitgliedstaaten 
Bei Lieferungen von der Bundesrepublik 
Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten hat 
uns der Käufer vor der Lieferung seine 
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer 
mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung 
innerhalb der EU durchführt. Anderenfalls hat er 
für unsere Lieferungen zusätzlich zum 
vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen. 
Bei der Abrechnung von Lieferungen von der 
Bundesrepublik Deutschland in andere EU-
Mitgliedsstaaten kommt die 
Umsatzsteuerregelung des jeweiligen Empfänger-
Mitgliedsstaates zur Anwendung, wenn entweder 
der Käufer in einem anderen EU-Mitgliedsstaat zur 
Umsatzsteuer registriert ist oder wenn wir in dem 
Empfänger-Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer 
registriert sind. 
XIII. Teilunwirksamkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so bleiben diese 
Bedingungen im Übrigen voll wirksam. Die Parteien 
sind sich bereits jetzt einig, dass die unwirksame 
Bestimmung durch eine wirksame, beiden 
Vertragspartnern zumutbare Regelung ersetzt 
wird, die dem mit der unwirksamen Regelung 
angestrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten 
kommt. 
 
Stand: Oktober 2011
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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
DIRECTTECH Global GmbH 
I. Geltung 
1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote 
unserer Auftragnehmer, Dienstleister und 
Lieferanten (im Folgenden „Auftragnehmer“) 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind 
Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren 
Lieferanten über die von ihnen angebotenen 
Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten 
auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen 
oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn 
sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.  
2. Geschäftsbedingungen unserer Auftragnehmer 
oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn 
wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben 
Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis 
mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 
3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
Änderungen dieser Einkaufsbedingungen 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Abbedingung der Schriftform. 
II. Bestellungen und Aufträge 
1. Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine 
Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran eine 
Woche nach dem Datum des Angebots gebunden. 
Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der 
Zugang der Annahmeerklärung bei uns.  
2. Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung 
sowie die Art der Verpackung jederzeit durch 
schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 
mindestens zehn (10) Kalendertagen vor dem 
vereinbarten Liefer- oder Abnahmetermin zu 
ändern. Gleiches gilt für Änderungen von 
Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen 
des normalen Produktionsprozesses des 
Auftragnehmers ohne erheblichen Zusatzaufwand 
umgesetzt werden können, wobei in diesen Fällen 
die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz 
mindestens zwei (2) Wochen vor dem vereinbarten 
Liefer- oder Abnahmetermin beträgt. Wir werden 
dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung 
entstehenden, nachgewiesenen und 
angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben 
solche Änderungen Lieferverzögerungen zur 
Folge, die sich nicht im normalen Produktions- und 
Geschäftsbetrieb des Auftragnehmers mit 
zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, 
verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte 
Liefer- oder Abnahmetermin entsprechend. Der 
Auftragnehmer wird uns die von ihm bei 
sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden 
Mehrkosten oder Liefer- bzw. 

Abnahmeverzögerungen rechtzeitig vor dem 
Liefer- oder Abnahmetermin, mindestens jedoch 
innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Zugang 
unserer Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich 
anzeigen. 
3. Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch 
schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes 
zu kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in 
unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach 
Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht 
mehr verwenden können. Dem Auftragnehmer 
werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte 
Teilleistung vergüten.  
III. Preise, Zahlungsbedingungen, 

Rechnungsangaben 
1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist 
bindend.  
2. Mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und 
Transport an die im Vertrag genannte 
Versandanschrift einschließlich Verpackung ein.  
3. Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der 
Preis die Verpackung nicht einschließt und die 
Vergütung für die – nicht nur leihweise zur 
Verfügung gestellte – Verpackung nicht 
ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum 
nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. 
Auf unser Verlangen hat der Auftragnehmer die 
Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen.  
4. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, 
zahlen wir ab Lieferung oder Abnahme der Ware 
und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 
14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns 
geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang 
unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank. 
5. In sämtlichen Auftragsbestätigungen, 
Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere 
Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und 
Lieferanschrift bzw. Ort der Abnahme anzugeben. 
Sollten eine oder mehrere dieser Angaben fehlen 
und sich dadurch im Rahmen unseres normalen 
Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 
verzögern, verlängern sich die in Absatz 4 
genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der 
Verzögerung.  
6. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen 
in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.  
IV. Liefer- bzw. Abnahmezeit und 

Lieferung/ Abnahme, Gefahrübergang 
1. Die in der Bestellung angegebene Liefer- bzw. 
Abnahmezeit (Liefer-/ Abnahmetermin oder -frist) 
ist bindend. Vorzeitige Lieferungen sind nicht 
zulässig.  
2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns 
unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=247�
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Umstände eintreten oder erkennbar werden, 
wonach die Liefer-/ Abnahmezeit nicht 
eingehalten werden kann.  
3. Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung bzw. 
Abnahme spätestens zu erfolgen hat, aufgrund 
des Vertrages bestimmen, so kommt der 
Auftragnehmer mit Ablauf dieses Tages in Verzug, 
ohne dass es hierfür einer Mahnung unsererseits 
bedarf.  
4. Im Falle des Verzugs stehen uns 
uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, 
einschließlich des Rücktrittsrechts und des 
Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung 
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist.  
5. Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen 
bzw. bei Unmöglichkeit der Abnahme zum 
vereinbarten Termin, da die Ware noch nicht 
fertiggestellt ist, nach vorheriger schriftlicher 
Androhung gegenüber dem Auftragnehmer für 
jede angefangene Woche des Verzugs eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,5%, maximal 5%, 
des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die 
Vertragsstrafe ist auf den vom Auftragnehmer zu 
ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen.  
6. Der Auftragnehmer ist ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen nicht 
berechtigt.  
7. Die Gefahr geht, auch wenn Versendung 
vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns 
die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort 
übergeben wird oder wenn die Abnahme der Ware 
am vereinbarten Ort erfolgt ist.  
V. Eigentumssicherung/ Rechteübertragung 
1. An von uns abgegebenen Bestellungen, 
Aufträgen sowie dem Auftragnehmer zur 
Verfügung gestellten Informationen, Zeichnungen, 
Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und 
anderen Unterlagen behalten wir uns das 
Eigentum und/ oder Urheberrecht vor. Der 
Auftragnehmer darf sie ohne unsere 
ausdrückliche Zustimmung weder Dritten 
zugänglich machen, noch sie bekannt geben, selbst 
oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er 
hat diese Unterlagen auf unser Verlangen 
vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von 
ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht 
mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen 
nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
Eventuell vom Auftragnehmer hiervon 
angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu 
vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die 
Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung 
von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der 
üblichen Datensicherung. 
2. Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir 

dem Auftragnehmer zur Verfügung stellen oder 
die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch 
den Auftragnehmer gesondert berechnet werden, 
bleiben in unserem Eigentum oder gehen in unser 
Eigentum über. Sie sind durch den Auftragnehmer 
als unser Eigentum kenntlich zu machen, 
sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher 
Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages 
zu benutzen. Die Kosten der Unterhaltung und der 
Reparatur dieser Gegenstände tragen die 
Vertragspartner – mangels einer anderweitigen 
Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit diese Kosten 
jedoch auf Mängel solcher vom Auftragnehmer 
hergestellten Gegenstände oder auf dem 
unsachgemäßen Gebrauch seitens des 
Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, 
sind sie allein vom Auftragnehmer zu tragen. Der 
Auftragnehmer wird uns unverzüglich von allen 
nicht nur unerheblichen Schäden an diesen 
Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach 
Aufforderung verpflichtet, diese Gegenstände im 
ordnungsgemäßen Zustand an uns 
herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur 
Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge 
benötigt werden.  
3. Eigentumsvorbehalte des Auftragnehmers 
gelten nur, soweit sie sich auf unsere 
Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte 
oder Waren beziehen, an denen der 
Auftragnehmer sich das Eigentum vorbehält. 
Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte 
Eigentumsvorbehalte unzulässig. 
4. Der Auftragnehmer überträgt uns - im 
Zeitpunkt des Entstehens, spätestens aber mit 
Vertragsabschluss - sämtliche im Zusammenhang 
mit der Verwirklichung des Auftrages bzw. der 
Bestellung bei ihm entstandenen, entstehenden 
oder hierfür von ihm erworbenen oder zu 
erwerbenden bekannten Nutzungsrechte 
unwiderruflich, ausschließlich, frei auf Dritte 
übertragbar, zeitlich, räumlich und inhaltlich 
uneingeschränkt. Insbesondere sind wir ohne 
Einschränkung berechtigt, die Arbeitsergebnisse 
zu vervielfältigen, zu bearbeiten (auch Software 
mit anderen Programmen zu verbinden, 
umzugestalten, in andere Programmiersprachen 
und für andere Betriebssysteme zu konvertieren), 
in andere Darstellungsformen zu übertragen und 
auf sonstige Art und Weise zu verändern, 
fortzusetzen und zu ergänzen, in unveränderter 
und veränderter Form zu verbreiten, 
drahtgebunden und drahtlos öffentlich 
wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie 
alle eingeräumten Nutzungsrechte entgeltlich und 
unentgeltlich zu übertragen. 
5. Soweit Arbeitsergebnisse entstehen, die durch 
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gewerbliche Schutzrechte geschützt werden 
können, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies 
uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Uns steht 
es frei, diese Schutzrechte auf unseren Namen 
eintragen zu lassen. Der Auftragnehmer wird uns 
hierbei umfassend unterstützen, insbesondere 
uns unverzüglich die hierfür benötigten 
Informationen überlassen sowie alle 
erforderlichen Erklärungen abgeben und 
Maßnahmen ergreifen. Dem Auftragnehmer ist es 
untersagt, eine entsprechende Eintragung auf 
seinen Namen oder den eines Dritten 
durchzuführen oder Dritte direkt oder indirekt 
dabei zu unterstützen. 
VI. Gewährleistungsansprüche 
1. Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die 
gesetzlichen Ansprüche zu. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt jedoch abweichend 
hiervon 36 Monate.  
2. Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind 
jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem 
Auftragnehmer innerhalb von zehn (10) 
Werktagen seit Eingang der Ware bei uns 
mitteilen. Versteckte Sachmängel sind jedenfalls 
rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb 
von zehn (10) Werktagen nach Entdeckung an den 
Auftragnehmer erfolgt.  
3. Durch Abnahme oder durch Billigung von 
vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir 
nicht auf Gewährleistungsansprüche.  
4. Mit dem Zugang unserer schriftlichen 
Mängelanzeige beim Auftragnehmer ist die 
Verjährung von Gewährleistungsansprüchen 
gehemmt. Bei Ersatzlieferung und 
Mängelbeseitigung beginnt die 
Gewährleistungsfrist für ersetzte und 
nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir 
mussten nach dem Verhalten des Auftragnehmer 
davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der 
Maßnahme verpflichtet sah, sondern die 
Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus 
Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen vornahm. 
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VII. Produkthaftung 
1. Der Auftragnehmer ist für alle von Dritten 
wegen Personen- oder Sachschäden geltend 
gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf ein 
von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt 
zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns von 
der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. 
Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers eines 
vom Auftragnehmer gelieferten Produktes eine 
Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, 
trägt der Auftragnehmer sämtliche mit der 
Rückrufaktion verbundenen Kosten.  
2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf eigene 
Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit 
einer Deckungssumme von mindestens € 1 Mio. zu 
unterhalten, die, soweit nicht im Einzelfall etwas 
anderes vereinbart wird, nicht das Rückrufrisiko 
oder Straf- oder ähnliche Schäden abzudecken 
braucht. Der Auftragnehmer wird uns auf 
Verlangen jederzeit eine Kopie der 
Haftpflichtpolice zusenden.  
VIII. Schutzrechte  
1. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass im 
Zusammenhang mit seiner Lieferung keine 
Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen 
Union, Nordamerika oder anderen Ländern, in 
denen er die Produkte herstellt oder herstellen 
lässt, verletzt werden.  
2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns von 
allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen 
uns wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung 
von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns 
alle notwendigen Aufwendungen im 
Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu 
erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig 
von einem Verschulden des Auftragnehmers.  
IX. Ersatzteile 
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Ersatzteile 
zu den an uns gelieferten Produkten für einen 
Zeitraum von mindestens fünf (5) Jahre nach der 
Lieferung oder Abnahme vorzuhalten.  
2. Beabsichtigt der Auftragnehmer, die 
Produktion von Ersatzteilen für die an uns 
gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies 
unverzüglich nach der Entscheidung über die 
Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss – 
vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindestens drei (3) 
Monate vor der Einstellung der Produktion liegen.  
X. Geheimhaltung 
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für 
diesen Zweck zur Verfügung gestellten 
Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von 
öffentlich zugänglichen Informationen) für einen 
Zeitraum von drei (3) Jahren nach Vertragsschluss 
geheim zu halten und nur zur Ausführung der 
Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach 

Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung 
von Bestellungen auf Verlangen umgehend an uns 
zurückgeben.  
2. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung 
darf der Auftragnehmer in Werbematerial, 
Broschüren, etc. nicht auf die 
Geschäftsverbindung hinweisen und für uns 
gefertigte Liefergegenstände, Produkte oder 
Waren nicht ausstellen.  
3. Der Auftragnehmer wird seine Unterlieferanten 
entsprechend diesem Ziffer X. verpflichten.  
XI. Abtretung 
Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine 
Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an 
Dritte abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich 
um Geldforderungen handelt.  
XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, 

anwendbares Recht 
1. Erfüllungsort für beide Seiten und 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist 
Moers. 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Auftragnehmer gilt in Ergänzung zu diesen 
Bedingungen das deutsche materielle Recht. Die 
Bestimmungen des Übereinkommens vom 11. 
April 1980 über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG) finden keine Anwendung. 
 
Stand: Oktober 2011 


